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Hermes Hansecontrol Kundeninformation  
 
Spezifische Migration gemäß VO (EG) Nr. 10/2011 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dieser Kundeninformation möchten wir Sie über das Thema der spezifischen Migration 
von Substanzen aus Kunststoffen detailliert informieren. 
 
 
Für Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die mit Lebensmitteln in Berührung 
kommen, benötigen Sie gemäß der Verordnung (EG) Nr. 10/2011 eine schriftliche 
Erklärung (= Konformitätserklärung). Neben den Daten ihres Produktes sollen hier Angaben 
zu Substanzen mit spezifischen Migrationsanforderungen erfolgen. Um diese Substanzen zu 
benennen, benötigen Sie die Rezeptur des verwendeten Kunststoffes. 
 
Für die Herstellung von Kunststoff-Materialien mit Lebensmittelkontakt dürfen nur 
Substanzen verwendet werden, die nach dem Anhang I der VO (EG) Nr. 10/2011 
zugelassen sind, die sogenannten SML-Stoffe (SML = spezifisches Migrationslimit). 
 
Um eine vollständige Prüfung Ihres Artikels durchführen zu können, die allen Anforderungen 
des LFGB und der Rahmenverordnung VO (EG) Nr. 1935/2004 entsprechen, benötigen wir 
folgende Angaben zu Ihrem Kunststoffartikel: 
 

1. Aus was für einem Kunststofftyp wurde der Artikel gefertigt (z.B. PE, PP, ABS)? 
 

2. Sind die eingesetzten Additive, Monomere und anderen Ausgangsstoffe in der 
Positivliste des Anhang I aufgeführt? 
Bitte teilen Sie uns hierzu die Substanzen und deren CAS-Nummer mit.  
 

3. Nicht aufgelistete Additive, die bei der Herstellung verwendet werden, sind 
ebenfalls zu benennen. 
Bitte teilen Sie uns hierzu die Substanzen und deren CAS-Nummer mit.  
 
Gerne können Sie uns die Rezeptur des Kunststoffes zukommen lassen.  

 
Ist die Freigabe der Rezeptur bzw. der eingesetzten Substanzen von Seiten der Hersteller 
nicht gewünscht, kann eine Geheimhaltungserklärung mit Hermes Hansecontrol 
abgeschlossen werden.  
 
 
Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte gern an Ihren zuständigen 
Ansprechpartner im Vertrieb oder an unseren Customer-Service unter customer-
service@hansecontrol.com oder unter Telefon 040 / 300 33 7310. 
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